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PENSIONSREFORM 2004

Mit 1. Jänner 2005 sind wesentliche Änderungen im Pensionsrecht in Kraft getreten, die alle
Altersgruppen und fast alle Berufsgruppen betreffen. 
Diese Änderungen wurden als „Pensionsharmonisierungsgesetz“ gegen den Widerstand von
Arbeiterkammer und ÖGB am 18.11. 2004 von den Regierungsparteien im Parlament be-
schlossen.

UNGERECHT – UNHARMONISCH – UNVERSTÄNDLICH





UNGERECHT – UNHARMONISCH – UNVERSTÄNDLICH
■ Die Hauptlast der Pensionsreform tragen Arbeit-

nehmerInnen
■ Bereits in wenigen Jahren kommt es zu Pensions-

kürzungen von rund 20%. Kindererziehende Frauen
werden im Dauerrecht besonders benachteiligt.

■ Die Bezeichnung „Pensionsharmonisierung“ ist
eine Mogelpackung

■ Der von AK und ÖGB zugunsten aller Arbeitneh-
merInnen verlangte Schutz bereits erworbener An-
wartschaften wurde nur Beamten zugestanden.
Selbstständige und Bauern zahlen weniger Beiträge
als ArbeitnehmerInnen, bekommen jedoch die glei-
che Leistung.

■ Kompliziertes Pensionssystem
■ Die Weigerung, die Pensionsreform 2003 zurückzu-

nehmen – wie von AK und ÖGB gefordert – hat
Österreich eines der kompliziertesten Pensionssys-
teme der Welt beschert.

Dass eine gerechte, harmonische und verständli-
che Zusammenführung der bestehenden unter-
schiedlichen Pensionssysteme möglich ist, zeigt
die „Österreich Pension“, das Harmonisierungs-
modell des ÖGB.

FÜR WEN GILT WAS?
Ab 1. 1. 2005 muss zwischen dem Pensionsrecht der
Pensionsreform 2003 und dem Pensionskontorecht
unterschieden werden. Die Pensionsreform 2003 ist
im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG)
geregelt, das Pensionskontorecht einerseits im Allge-
meinen Pensionsgesetz (APG) und andererseits im
ASVG. Abhängig vom Geburtsdatum und Eintritt ins
Erwerbsleben sind drei unterschiedliche Rechtsberei-
che zu unterscheiden.

Gruppe 1: Vor 1955 geboren. Es gilt die Pensions-
reform 2003.
Für alle über 50-Jährigen (vor 1. 1. 1955 geboren) gilt
weiterhin das ASVG im Sinne der Pensionsreform
2003. Einige Bestimmungen des APG sind auch auf
die über 50-Jährigen anzuwenden; die Korridorpensi-
on ab 62 und die neue Schwerarbeitsregelung. 

Gruppe 2: Nach 1954 geboren und Versicherungs-
zeiten erst ab 2005. Es gilt ausschließlich das Pen-
sionskonto.
Für alle unter 50-Jährigen, die bis zum 31.12. 2004
keine Pensionszeiten erworben haben, gilt aus-
schließlich das Pensionskonto-Recht.

Gruppe 3: Nach 1954 geboren und Versicherungs-
zeiten vor dem 1. 1. 2005 erworben. Es gilt die Pa-
rallelrechnung.
Für alle unter 50-Jährigen (nach 31. 12. 1954 gebo-
ren), die schon vor 2005 Pensionszeiten erworben ha-
ben, gilt die Parallelrechnung. Zum Zeitpunkt des
Pensionsantritts sind zwei Pensionen zu berechnen;

eine Pension nach dem ASVG (Altpension) und eine
Pension nach dem APG (APG-Pension oder Pen-
sionskontopension). Die zuerkannte Pension ist dann
ein Mischbetrag aus diesen beiden Pensionen.

Gruppe 1: 
Vor 1955 geboren
Überblick: Pensionsreform 2003 und Allgemeines Pen-
sionsgesetz 

Für vor 1.1.1955 geborene Frauen und Männer gilt
weiterhin die Pensionsreform 2003 mit einigen
Neuerungen. Die massive Kürzung der Bemessungs-
grundlage (Ausdehnung des Durchrechnungszeitrau-
mes!) bei gleichzeitiger Absenkung der Steigerungs-
punkte (= Pensionsprozente) sowie die Begrenzung
der daraus resultierenden enorm hohen Verluste
durch einen Verlustdeckel bleiben für sie aufrecht. Ab-
gemildert wird die Pensionsreform 2003 durch die
vorübergehende Reduktion des Verlustdeckels, durch
die Abschlagsfreiheit für Personen mit sehr langen
Beitragszeiten im Rahmen der sogenannten „Hackler-
regelung“ bis 2007 und durch ein abgestuftes Auslau-
fen dieser Regelung.

Vom Allgemeinen Pensionsgesetz (APG) sind ledig-
lich die Bestimmungen über die Korridorpension ab
62 und die neue Schwerarbeitsregelung auf die über
50-Jährigen anzuwenden. Die Korridorpension gilt je-
doch einerseits viele Jahre nur für Männer und führt
andererseits zu Verlusten von bis zu 22% durch zu-
sätzliche Abschläge. 

Die Rechtslage der Pensionsreform 2003

Massive Kürzung der Bemessungsgrundlage 
Der Durchrechnungszeitraum wird durch die Pen-
sionsreform 2003 bis zum Jahr 2028 jährlich um ein
Jahr auf insgesamt 40 Jahre verlängert, ohne dass die
viel zu geringe Aufwertung vergangener Einkommen
geändert wurde. Dadurch werden nicht nur schlechte-
re Verdienstjahre (etwa wegen Teilzeit), sondern auch
alte, schlecht bewertete Jahre mitgerechnet.

Absenkung der Steigerungspunkte (= Pensions-
prozente)
Durch die Pensionsreform 2003 werden die Steige-
rungspunkte schrittweise von 2% auf 1,78% abge-
senkt (Übersicht 1). Bis zur vollständigen Absenkung
der Steigerungspunkte findet die Leistungsbegren-
zung auf 80% anders als vor der Pensionsreform
2003 vor allfälligen Abschlägen statt. Die tatsächlich
in die Pensionsberechnung einfließenden Steige-
rungspunkte fallen damit um so geringer aus, je mehr
Versicherungsjahre erworben wurden. Bei 44 Versi-
cherungsjahren gebühren z.B. nur mehr 1,818 Steige-
rungspunkte (80 geteilt durch 44). Für Versicherte mit
mehr als 45 Versicherungsjahren gilt eine Sonderrege-
lung: Die Absenkung auf 1,78 erfolgt ohne Übergang,
gleichzeitig entfällt jedoch die erwähnte 80%-Begren-
zung.



Der 10%-Schutzdeckel
Die Ausdehnung der Durchrechnung bei schlechter
Aufwertung in Kombination mit der Absenkung der
Steigerungspunkte bewirkt langfristig Verluste von
durchschnittlich deutlich über 30%. 
Aufgrund von Protesten sah sich die Bundesregierung
im Rahmen der Pensionsreform 2003 zur Einführung
eines 10%-Schutzdeckels gezwungen.

Reduktion des Verlustdeckels (5% auf 10% anstei-
gend)
Im Herbst 2004 veröffentlichte die Pensionsversiche-

rungsanstalt Statistiken, die Berechnungen der AK
bestätigten, wonach bereits im Jahr 2004 insbeson-
dere bei langzeitversicherten Männern ein erheblicher
Anteil der nach dem neuen Recht zuerkannten Pen-
sionen von Kürzungen von 10% oder knapp darunter
betroffen ist.

Aufgrund des öffentlichen Drucks gegen diese über-
fallsartigen hohen Kürzungen sah sich die Bun-
desregierung genötigt, den Verlustdeckel im Rah-
men der Pensionsreform 2004 wie folgt zu reduzie-
ren.

Übersicht 1:

bis 45 Versicherungsjahre
2003

2 1,96 1,92 1,88 1,84 1,8 1,78

2004 2005 2006 2007 2008 ab 2009

Übersicht 2:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ab 2024

5 5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7 7,25 7,5 7,75 8 8,25 8,5 8,75 9 9,25 9,5 9,75 10

Verlustdeckel kann durch einfaches Gesetz ab-
geändert werden
Das Vorhandensein eines Verlustdeckels soll jedoch
nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Verlustpo-
tential der Pensionsreform 2003 (langfristig durch-
schnittlich deutlich über 30%) weiterhin besteht. Der
Verlustdeckel kann durch ein Gesetz ohne großen
Aufwand verändert oder aufgehoben werden. Er bie-
tet daher kaum Sicherheit vor höheren Verlusten. Wei-
terhin vom Verlustdeckel nicht erfasst ist die zusätzli-
che Pensionskürzung von rund 2% durch Entfall der
ersten Pensionsanpassung nach Pensionsantritt, der
ebenfalls mit der Pensionsreform 2003 eingeführt
wurde.

Neuberechnung der im Jahr 2004 zuerkannten
Pensionen
Die im Jahr 2004 bereits zuerkannten Pensionen wer-
den aufgrund der Reduktion des Verlustdeckels von
10% auf 5% von Amts wegen rückwirkend neu be-
rechnet. Die betroffenen Personen mit Verlusten von
mehr als 5% erhalten einen neuen Pensionsbescheid
und mit der Märzpension, die im April ausbezahlt
wird, den entsprechenden Differenzbetrag.

Pensionskorridor

Vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungs-
dauer und Pensionskorridor
Die Pensionsreform 2003 hat die vorzeitige Alterspen-
sion bei langer Versicherungsdauer (Pensionsantritt-
salter 61,5 für Männer, 56,5 für Frauen) mit einem
Übergangsrecht abgeschafft. Die Pensionsreform
2004 führt nun einen Pensionskorridor ab 62 Jahren
ein. Das geschieht aber nicht, indem die Anhebung
des Antrittsalters bei der vorzeitigen Alterspension
wegen langer Versicherungsdauer bei 62 Jahren für

Männer und 57 Jahren für Frauen gestoppt wird, son-
dern der Pensionskorridor stellt eine eigene neue
Pensionsform dar.

Hinter dieser Konstruktion einer neuen Pensionsform
stecken handfeste Interessen: einerseits die Ein-
führung zusätzlicher Abschläge für die Inan-
spruchnahme des Korridors, sogenannte Korridorab-
schläge, die außerhalb des Verlustdeckels liegen, an-
dererseits soll ein europarechtlicher Vorwand dafür
geschaffen werden, dass es für Frauen bis zum Jahr
2028 keinen Pensionskorridor gibt. Die Gleichheits-
richtlinie der EU besagt, dass neue unterschiedliche
Regelungen betreffend das Pensionsalter von Män-
nern und Frauen nicht beschlossen werden dürfen.
Die Korridorpension als „neue“ Pensionsform erlaube
daher keinen Pensionskorridor für Frauen ab 57 – wie
von AK und ÖGB gefordert. Das „Neue“ an der Korri-
dorpension ist in Wahrheit jedoch nicht zu erkennen.
Sie ist – mit Ausnahme ihres Namens (und der zu-
sätzlichen Abschläge) – von der vorzeitigen Alters-
pension bei langer Versicherungsdauer nicht zu unter-
scheiden. 

Abschläge außerhalb des Verlustdeckels (doppel-
te Abschläge)
Die Inanspruchnahme des Pensionskorridors ist mit
zusätzlichen (doppelten) Abschlägen verbunden, die
nicht vom Verlustdeckel erfasst werden. Das Ausmaß
der zusätzlichen Abschläge hängt vom individuell
frühestmöglichen Antrittsalter der Pensionsreform
2003 ab. Für jedes Jahr der Inanspruchnahme des
Pensionskorridors beträgt der zusätzliche Abschlag
4,2% (für einen Monat 0,35%).
Die Konsequenz dieser doppelten Abschläge ist eine
Verdoppelung des maximalen Verlustes auf über
20%. 



Pensionskorridor und Leistungen der Arbeitslo-
senversicherung
Im Regierungsentwurf war vorgesehen, dass bei Er-
füllung der Anspruchsvoraussetzungen für eine Korri-
dorpension kein Anspruch auf Arbeitslosengeld be-
steht. Damit wären Arbeitnehmer, die mit 62 Jahren
gekündigt werden oder bereits arbeitslos sind, in je-
dem Fall gezwungen gewesen, unter Inkaufnahme
hoher Verluste mit 62 Jahren die Korridorpension in
Anspruch zu nehmen. Dies wurde nach heftigen Pro-

testen von ÖGB und Arbeiterkammer insofern ab-
geändert, als Personen, die ihr letztes Beschäfti-
gungsverhältnis weder selbst noch einvernehm-
lich gelöst haben, für die Dauer eines Jahres, längs-
tens jedoch bis zur Erfüllung der Anspruchsvoraus-
setzungen für eine vorzeitige Alterspension, Leistun-
gen aus der Arbeitslosenversicherung beziehen kön-
nen. Diese Regelung ist insbesondere deshalb unbe-
friedigend, weil die Verluste auch nach der einjährigen
„Gnadenfrist“ weiterhin unzumutbar hoch bleiben. 

Mann, geboren am 8.10.1949, 40 Versicherungsjahre und Pensionsantritt mit
62 Jahren am 1.11. 2011, Bemessungsgrundlage der besten 16,5 Jahre: € 2.000,–

Pensionshöhe Rechtslage 31.12. 2003
Pensionsantritt mit 62 Jahren
Bemessungsgrundlage (besten 16,5 Jahre): € 2.000,–
Prozentsatz vor Abschlag: 40 x 2 = 80%
Abschlag: 3 x 3 = 9%-Punkte
Prozentsatz nach Abschlag: 71%
Pensionshöhe: 71% von 2.000,– € 1.420,–

Pensionshöhe gemäß Pensionsreform 2003 modifiziert:
Bemessungsgrundlage (besten 23 Jahre): € 1.860,–
Prozentsatz: 1,78 x 40 = 71,2%
Leistung vor Abschlag: 71,2% von 1.860,– = € 1.324,32
Antrittsalter vorzeitige AP § 607 (10) 64 Jahre
Abschlag innerhalb des Deckels: für 1 Jahr = 4,2%
Leistung nach Abschlag: 95,8% von 1.324,32 = € 1.268,70

Vergleichspension nach Rechtslage 31.12. 2003
Deckel im Jahr 2011: 6,75%
Vergleichspension: 93,25% von 1.420,– € 1.324,15

Das Ergebnis lautet € 1.324,15, weil die Vergleichspension höher ist als die ohne Deckelung berech-
nete Leistung.

Gemäß § 15 Abs 4 Z 2 APG ist diese Leistung weiter zu reduzieren; und zwar für jeden Monat, 
der zwischen dem Pensionsantrittsalter und dem frühestmöglichen Antrittsalter einer vorzeitigen
Alterspension liegt, um 0,35%.

Zahl der Monate zwischen 62 und 64: 24
Abschlag: 24 x 0,35 = 8,4%
Pensionshöhe nach Abschlag: 91,6% von 1.324,15 = € 1.212,92

Der Verlust gegenüber der Rechtslage zum 31.12. 2003 beträgt 14,58%. Dazu kommen weitere 2%
Pensionskürzung wegen Entfall der ersten Pensionsanpassung; 
Gesamtverlust rund 16%.

Für den Zeitraum von 62 bis 64 Jahre werden die versicherungsmathematischen Abschläge zweimal (!)
berechnet, und zwar einmal zur Ermittlung der Vergleichspension, das zweite Mal, indem von der um
den Verlustdeckel reduzierten Vergleichspension noch einmal ein versicherungsmathematischer Ab-
schlag in derselben Höhe abgezogen wird. 

Beispiel: Doppelte Abschläge im Pensionskorridor



„Hacklerregelung“

„Hackler“ bleiben draußen
Die sogenannte „Hacklerregelung“ sollte trotz schritt-
weiser Beseitigung der vorzeitigen Alterspension bei
langer Versicherungsdauer bestimmten Jahrgängen
mit sehr langer Erwerbstätigkeit weiterhin einen Pen-
sionsantritt mit 60 Jahren für Männer bzw. 55 Jahren
für Frauen ermöglichen. Die Bezeichnung „Hacklerre-
gelung“ ist freilich irreführend, gerade typische
„Hackler“ (z.B. Bauarbeiter) können nur selten auf-
grund der „Hacklerregelung“ mit 60 die Pension an-
treten, da Zeiten der Arbeitslosigkeit und des Kran-
kengeldbezuges, von denen Arbeiter eben häufig be-
troffen sind, nicht auf die erforderlichen 45 (bzw. 40
bei Frauen) Beitragsjahre angerechnet werden.

Antrittsalter
Die „Hacklerregelung“ wurde – wenn auch mit stei-
gendem Zugangsalter – auf alle über 50-jährigen
Männer und alle über 45-jährigen Frauen ausgedehnt.
Männer, die vor dem 1. 7.1950 geboren sind, können
die „Hacklerregelung“ ab 60, Frauen, die vor dem
1.7.1955 geboren sind, ab 55 Jahren in Anspruch
nehmen. Für spätere Geburtsjahrgänge steigt das An-
trittsalter für eine „Hacklerpension“ schrittweise auf
64 (Männer) bzw. 59 Jahre (Frauen) an. Männern wird
damit zwar kein früherer Pensionsantritt mehr ermög-
licht, aber die Vermeidung hoher Verluste durch Ab-
zug der Korridorabschläge. Für Männer, die nach dem
31.12.1954 geboren sind, bzw. für Frauen, die nach
dem 31.12.1959 geboren sind, gilt die „Hacklerrege-
lung“ nicht mehr.

Tabelle 1:

Geburtsdatum frühestmögliches 
Antrittsalter

Bei Erfüllung der 
Voraussetzungen

Verluste ab 2008 
bis zum Verlustdeckel

„Hacklerregelung“ Männer

bis 31.12.1947

1.1.1948 bis 31.12.1948

1.1.1949 bis 31.12.1949

1.1.1950 bis 30.06.1950

1.7.1950 bis 31.12.1950

1.1.1951 bis 31.12.1951

1.1.1952 bis 31.12.1952

1.1.1953 bis 31.12.1953

1.1.1954 bis 31.12.1954

60

60

60

60

60 1/2

61

62

63

64

frühestmögliches 
Antrittsalter

Bei Erfüllung der 
Voraussetzungen

Für Frauen ab
1.1.1955 geboren gilt
die Parallelrechnung

Verluste ab 2008 bei
der „Altpension“ bis
zum Verlustdeckel

55

55

55

55

55 1/2

56

57

58

59

bis 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2014

2016

2018

Parallelrechnung*)

Parallelrechnung

Parallelrechnung

Parallelrechnung

Parallelrechnung

Parallelrechnung

Keine Abschläge 

6

6,25

Verlustdeckel gilt nur
für „Altpension“

-„-

-„-

-„-

-„-

-„-

bis 2007

2008

2009

2011

2011

2012

2014

2016

2018

Keine Abschläge

6

6,25

6,5

6,75

7

7,5

8

8,5

Tabelle 2:

Geburtsdatum

„Hacklerregelung“ Frauen

bis 31.12.1952

1.1.1953 bis 31.12.1953

1.1.1954 bis 31.12.1954

1.1.1955 bis 30.06.1955

1.7.1955 bis 31.12.1955

1.1.1956 bis 31.12.1956

1.1.1957 bis 31.12.1957

1.1.1958 bis 31.12.1958

1.1.1959 bis 31.12.1959

*) siehe Gruppe 2



Keine Abschläge bis 2007
Wer die Voraussetzungen für die „Hacklerregelung“
bis 31.12. 2007 erfüllt, hat keine Abschläge. 
Das bedeutet für Männer, dass nur die Durchrech-
nungsverluste aus der Pensionsreform 2003 schla-
gend werden, die aber bis zum Jahr 2007 noch eher
gering ausfallen.
Frauen, die bis zum 31.12. 2007 die Voraussetzungen
für die „Hacklerregelung“ erfüllen, erhalten durch den
kurzfristig vorgesehenen Entfall der Abschläge eine
deutlich höhere Pension als vor der Pensionsreform
2003.
Entscheidend für die Begünstigungen bis 2007 ist
nicht ein Pensionsantritt bis 2007, sondern die Erfül-
lung der Voraussetzungen für die „Hacklerregelung“
bis 2007.

Tipp!
Insbesondere Männern, die bis zum 31.12.1947, und
Frauen, die bis zum 31.12.1952 geboren sind, ist zu
empfehlen, die Möglichkeiten der freiwilligen Versi-
cherung (Weiterversicherung während eines Arbeits-
losengeld- oder Krankengeldbezuges, Schul- und
Studienzeiten-Nachkauf) zu prüfen, um auf diese Wei-
se trotz ursprünglich nicht ausreichender Beitragszei-
ten die Vorteile der „Hacklerregelung“ nützen zu kön-
nen.

Wirkungen der „Hacklerregelung“ ab 2008
Für Männer, die die Voraussetzungen für eine „Hack-
lerregelung“ ab 2008 erfüllen, entstehen in der Regel
Verluste bis zum Verlustdeckel des jeweiligen Jahres.
Zusätzliche Abschläge wie im Pensionskorridor sind
bei Inanspruchnahme der „Hacklerregelung“ nicht
vorgesehen. Es ist daher besonders darauf zu achten,
ob an Stelle einer Korridorpension nicht doch die 
45 Beitragsjahre durch freiwillige Versicherung oder
Aufschub der Pension erreicht werden können.

Auch für Frauen, die die Voraussetzungen für eine
„Hacklerregelung“ ab 2008 erfüllen, entstehen in der
Regel Pensionsverluste im Ausmaß des Verlust-
deckels. Der Unterschied gegenüber Frauen, die die
Anspruchsvoraussetzungen bis 2007 erfüllen, ist be-
trächtlich.

Schwerarbeitsregelung

Für Schwerarbeiter werden künftig zwei Regelungen
gelten; eine Schwerarbeitsregelung „alt“, die mit der
Pensionsreform 2003 beschlossen wurde, und eine
Schwerarbeitsregelung „neu“, die im Allgemeinen
Pensionsgesetz geregelt ist. Für beide Schwerarbeits-
regelungen liegt jedoch noch keine Definition von
Schwerarbeit vor.

Schwerarbeitsregelung „alt“

Antrittsalter
Männer, die nach dem 30. Juni 1950 und vor dem 

1. Jänner 1959 geboren sind, sollen bei Erfüllung der
Anspruchsvoraussetzungen ab 60 Jahren, Frauen, die
nach dem 30. Juni 1955 und vor dem 1. Jänner 1964
geboren sind, sollen bei Erfüllung der Anspruchsvor-
aussetzungen ab 55 Jahren in Pension gehen können
(das trifft daher bei den Männern zum Teil auch für
über 50-Jährige, bei den Frauen ausschließlich für un-
ter 50-Jährige zu).

Anspruchsvoraussetzungen
Unter die Schwerarbeitsregelung „alt“ fallen Versi-
cherte, die zumindest 45 (Männer) beziehungsweise
40 (Frauen) Beitragsjahre erreichen. Als Beitragszei-
ten gelten dieselben Zeiten wie für die „Hacklerrege-
lung“ – damit bestehen für eigentliche „HacklerInnen“
dieselben Schwierigkeiten unter die Schwerarbeitsre-
gelung „alt“ zu fallen, wie dies oben bei der „Hackler-
regelung“ beschrieben wurde.

Wer mehr als die Hälfte der geforderten Beitragsmo-
nate aufgrund von Tätigkeiten, die unter körperlich
oder psychisch besonders belastenden Bedingungen
erbracht wurden, erworben hat, soll in Pension gehen
können. 

Die frühestmögliche Inanspruchnahme einer Schwer-
arbeitsregelung „alt“ ist damit ab 1. 7. 2010 möglich.
Bis dahin gilt die „Hacklerregelung“ ab 60 (Männer)
bzw. 55 (Frauen).

Schwerarbeitsregelung „neu“ 

Antrittsalter
Sind die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt, verringert
sich das Anfallsalter (65) für je vier Schwerarbeitsmo-
nate um einen Monat, also für jedes Jahr Schwerar-
beit um drei Monate. Bei 15 Jahren Schwerarbeit be-
trägt das Antrittsalter 61 Jahre und 3 Monate, bei 
20 oder mehr Jahren Schwerarbeit 60 Jahre. Dies gilt
für Frauen und Männer gleichermaßen. Für Frauen
wird die Schwerarbeitsregelung „neu“ daher frühes-
tens im Jahr 2024 wirksam, bis dahin beträgt das Re-
gelpensionsalter der Frauen 60 Jahre. Die Schwer-
arbeitsregelung „neu“ ist damit für über 50-jährige
Frauen irrelevant.

Anspruchsvoraussetzungen
Die Schwerarbeitsregelung tritt mit 1.1. 2007 in Kraft
und gilt zumindest theoretisch für über und unter 50-
Jährige. 45 Versicherungsjahre (!) und davon mindes-
tens 15 Jahre Schwerarbeit sind als Anspruchsvor-
aussetzung erforderlich. Bei 45 Versicherungsjahren
und 14 Jahren Schwerarbeit besteht kein Anspruch.
Bei 44 Versicherungsjahren und davon beispielsweise
40 Jahren Schwerarbeit besteht ebenfalls kein An-
spruch.

Vergleich Schwerarbeitsregelung „alt“ und
Schwerarbeitsregelung „neu“
Die zeitlichen Geltungsbereiche der beiden Schwerar-



beitsregelungen überschneiden sich. Da die Schwer-
arbeitsregelung „neu“ für Männer in jedem Fall güns-
tiger ist als die Schwerarbeiterreglung „alt“, hat letzte-
re für Männer keine Bedeutung. 
Umgekehrt bei Frauen, für sie ist vorerst nur die
Schwerarbeitsregelung „alt“ von Bedeutung. Die
Schwerarbeitsregelung „neu“ wird erst für ab dem
1.1.1964 geborene Frauen – geringfügig – wirksam,
denn auch für Frauen gelten als frühestmögliches Zu-
gangsalter 60 Jahre. Mit 60 Jahren können Frauen bis
zum Jahr 2023 jedoch ohnehin eine normale Alters-
pension beanspruchen. 

Entfall der ersten Pensionsanpassung

Die Pensionsreform 2003 sieht vor, dass die erste
Pensionsanpassung entfällt. Wer z.B. ab 1. Februar
2005 eine Pension bezieht, dessen Pension wird erst-
mals mit 1.1. 2007 angepasst. Dadurch sinkt die Pen-
sion für die gesamte weitere Pensionsbezugsdauer im
Ausmaß der entfallenen Anpassung 2006. 

Zusammenfassung

Bei Inanspruchnahme der Korridorpension ab dem
62. Lebensjahr entstehen Verluste für im Jahr 2005
über 50-jährige Männer im Ausmaß von bis zu 20%
und mehr. 
Auch Schwerarbeiter und Invaliditätspensionisten
verlieren ansteigend von 5% auf 10%. Diejenigen, die
die „Hacklerregelung“ in Anspruch nehmen, verlieren
spätestens ab 2008 bis zum Verlustdeckel. Für
„Hackler“ im klassischen Sinn bringt die „Hacklerre-
gelung“ weiterhin nur selten den Pensionszugang mit
60 Jahren (Männer) bzw. 55 Jahren (Frauen); denn
Zeiten der Arbeitslosigkeit und des Krankengeldbezu-
ges bleiben bei den über 50-Jährigen für die „Hack-
lerregelung“ generell ausgeschlossen. Frauen bleibt
der Pensionskorridor mehr als 20 Jahre verschlossen.

Spürbare Verbesserungen gibt es nur für „Hackler“
bis 2007. Sicherlich wurde die „Hacklerregelung“ ver-
längert, doch die Verluste bleiben, und – wie viele
werden die Möglichkeit haben mit 63 oder 64 Jahren
die „Hacklerregelung“ in Anspruch zu nehmen? Wer
mit 15 Jahren zu arbeiten begonnen hat, würde mit 63
oder 64 Jahren auf 48 oder 49 Arbeitsjahre zurück-
blicken. Selbst wer das gesundheitlich schaffen soll-
te, wird wohl in aller Regel mit 62 Jahren, zum Antritt-
salter für eine Korridorpension, gekündigt werden. 

Gruppe 2: 
Nach 1954 geboren und erstmals Versiche-
rungszeiten ab 2005

Wer nach dem 31.12.1954 geboren ist und nach dem
31.12. 2004 erstmals Versicherungszeiten erwirbt, für
den gilt ausschließlich das Allgemeine Pensionsge-
setz (APG) und damit ausschließlich das Pensions-
konto.

Pensionskonto

Was ist ein Pensionskonto?
Als „Pensionskonto“ wird in erster Linie die laufende
Dokumentation der jeweils erworbenen Pensionsan-
wartschaften verstanden (jährliche Konto-Mitteilung).
Es wird aber auch das gesamte neue Pensionsrecht
mit dem Begriff „Pensionskonto-Recht“ bezeichnet. 
ÖGB und AK haben sich schon seit langem für mehr
Transparenz und Bestandssicherheit für erworbene
Anwartschaften und für Maßnahmen zur Wiederge-
winnung des Vertrauens der Jüngeren in die gesetzli-
che Alterssicherung ausgesprochen. 

Auf dem neu geschaffenen Konto sollen nicht nur, wie
ursprünglich von der Regierung geplant, die einge-
zahlten Beiträge und Beitragsgrundlagen mit entspre-
chend ungewisser zukünftiger Pensionshöhe, son-
dern die erworbenen Pensionsansprüche ausge-
wiesen werden („leistungsdefiniertes Konto“). Die
Aufwertung soll der Entwicklung der Arbeitseinkom-
men folgen, was eine wesentliche Voraussetzung für
eine faire Lebensdurchrechnung (Berücksichtigung
aller Zeiten, nicht bloß einer bestimmten Anzahl bes-
ter Jahre) darstellt. Die Schlechterstellung weiter
zurück liegender Versicherungszeiten wird damit be-
endet. Die Leistungsformel des neuen Dauerrechts
orientiert sich damit grundsätzlich wieder am Prinzip
der Lebensstandardsicherung. Der Grundsatz des 
leistungsdefinierten Pensionskontos und die Aufwer-
tung mit der Entwicklung der Arbeitseinkommen wur-
den von AK und ÖGB durchgesetzt.

Was wird auf dem Pensionskonto gutgeschrie-
ben?
Für das Pensionskonto gibt es nur Beitragszeiten; das
heißt einerseits, dass jedes Einkommen zählt (Le-
bensdurchrechnung), und andererseits, dass die der-
zeitigen Ersatzzeiten als Beitragszeiten gelten. Es
werden 1,78% folgender Beitragsgrundlagen auf dem
Pensionskonto gutgeschrieben:

Für Zeiten 

■ der Kindererziehung € 1.157 monatlich (14 mal) für
4 Jahre (bei Mehrlingsgeburten 5 Jahre)

■ des Arbeitslosengeldbezuges 70% des Einkom-
mens vor dem ALG-Bezug

■ des Notstandshilfebezuges 64,4% des Einkom-
mens vor dem ALG-Bezug

■ des Krankengeldbezuges 100% des Einkommens
vor dem KG-Bezug

■ beim Bundesheer oder des Zivildienstes € 1.157,–
(monatlich 14 mal)

Wie erfolgt die Gutschreibung?
Für jedes Versicherungsjahr erfolgt jährlich eine Gut-
schrift in der Höhe von 1,78% der Jahresbeitrags-
grundlage auf dem (individuellen) Konto. Diese Gut-



schrift wird jährlich mit der durchschnittlichen Bei-
tragsgrundlagenentwicklung (entspricht im Wesentli-
chen der Entwicklung des durchschnittlichen Einkom-
mens) aufgewertet.

Wie erfolgt die Kontomitteilung?
Ab dem Jahr 2007 hat der zuständige Pensionsversi-
cherungsträger die Versicherten auf Verlangen in
Form einer Kontomitteilung insbesondere über die
Höhe der im betreffenden Jahr erfolgten Teilgutschrift
sowie der bis dahin bereits erworbenen Gesamtgut-
schrift zu informieren. Das laufende Ausweisen der
bereits erworbenen Ansprüche gewährleistet nicht
nur eine deutliche Erhöhung der Transparenz, son-
dern auch eine wesentlich verbesserte Bestandssi-
cherheit, denn rückwirkende Kürzungen bereits er-
worbener Ansprüche – wie durch die Pensionsreform
2003 – werden dadurch zweifellos zumindest erheb-
lich erschwert.

Das „Pensionskonto-Recht“ folgt in seinen Grundzü-
gen den Vorschlägen des ÖGB-Modells. Ein ganz we-
sentliches Manko des Regierungsvorschlags (neben
dem gänzlich verunglückten Übergang) ist allerdings

die viel zu niedrige Bewertung von Zeiten der Arbeits-
losigkeit und von Zeiten der Kindererziehung. Zeiten
der Arbeitslosigkeit sollen mit nur 70% der Bemes-
sungsgrundlage für das Arbeitslosengeld (bzw. bei
Notstandshilfebezug mit 64,4%), Zeiten der Kinderer-
ziehung (4 Jahre) mit 1.157 Euro pro Monat (14 mal
jährlich) bewertet werden. Das eine bedeutet für Per-
sonen mit längeren Zeiten der Arbeitslosigkeit eine er-
hebliche Leistungsverschlechterung und das andere
reicht bei Frauen mit Kindern (und längerer Teilzeitar-
beit) bei weitem nicht aus, um die Verluste aus der Le-
bensdurchrechnung (statt des bisherigen Systems
des Durchschnitts aus den besten Einkommensjahren
als Bemessungsgrundlage) auszugleichen.

Pensionsfalle Teilzeitbeschäftigung: Viel zu niedri-
ge Bewertung von Kindererziehungszeiten führt
bei Teilzeitbeschäftigung zu beträchtlichen Kür-
zungen im Pensionskonto!

Tabelle 3 stellt den Pensionsverlust pro Jahr im Pen-
sionskonto dar, wenn das Einkommen beispielsweise
von € 1.500,– bei Vollzeit auf € 750,– bei Teilzeit re-
duziert wird.

Tabelle 3:

Einkommen

Vollzeit

Teilzeit

€ 1.500,–

€ 750,–

Prozentsatz

1,78%

1,78%

Kontogutschrift pro Jahr

26,7

13,35

Verlust pro Jahr Teilzeit

13,35

Pensionsverlust im Pensionskonto durch Einkommensreduktion (z.B. Teilzeit)

Tabelle 4:

Rechtslage
31.12.2003

Pensions-
konto

Bemessungsgrundlage
für 

Kindererziehungszeiten
Prozentsatz

2,00%

1,78%

Anrechnung
pro Jahr

€ 13,26

€ 20,60

Ausgleich in
Jahren bei 

Einkommens-
reduktion von 
€ 1.500,– auf 

€ 750,–

3,3

Die Bewertung der Kindererziehungszeiten mit € 1.157,– pro Jahr reicht bei 
zwei Kindern gerade aus, um ca. 3 Jahre Teilzeit auszugleichen

Wird das zweite Kind 2 Jahre nach dem ersten geboren, beträgt die Anrechnungszeit insgesamt 6 Jahre.

Tabelle 4 stellt dar, wie viele Jahre Teilzeit (bezo-
gen auf Tabelle 3) durch die Bewertung der Kin-
dererziehungszeit mit € 1.157,– ausgeglichen wer-
den. 

Die von der Regierung kolportierten € 1.350,– werden
nur 12 mal als Beitragsgrundlage gewertet; da die
Pension 14 mal ausbezahlt wird, beträgt die Anrech-
nung tatsächlich nur € 1.157,–. 

Anrech-
nungsjahre

6

6

Anrech-
nung 

insgesamt
für 6 Jahre

€ 79,56

€ 123,60

Erhöhung
gegenüber
Rechtslage

2003

€ 44,04

€ 662,99

€ 1.157,14

AZ-Richt-
satz

1.350,–/14 x
12



Von Beitragsgerechtigkeit kann keine Rede sein.
Ein weiteres Manko im Pensionskontorecht ist, dass
weiterhin dem Grundsatz „gleiche Leistungen bei glei-
chen Beiträgen“ nicht entsprochen wird. Der Bei-
tragssatz für Gewerbetreibende bleibt mit 17,5% (ab
2015), jener für Bauern mit 15% (ab 2007) deutlich un-
ter dem Beitragssatz im ASVG von 22,8%. Damit er-
halten Bauern und Gewerbetreibende weiterhin einen
beträchtlich höheren Bundeszuschuss als Arbeitneh-
mer.

Gruppe 3: 
Nach 1954 geboren und vor 2005 Versiche-
rungszeiten erworben

Wer nach dem 31.12.1954 geboren ist und bis zum
31.12. 2004 zumindest einen Versicherungsmonat er-
worben hat, für den gilt grundsätzlich die Parallel-
rechnung. 

Parallel-Rechnung

Allgemeines
Die Parallelrechnung ist ein Übergangsrecht für die
große Gruppe aller unter 50-Jährigen, die bis 2005
Versicherungszeiten erworben haben. Der Grundge-
danke der Parallelrechung besteht in der Gewährleis-
tung von Vertrauensschutz. Der nach dem bisherigen
Pensionssystem erworbene Anspruch soll abhängig
von der Anzahl der Versicherungsjahre gewahrt blei-
ben.
In der von den Regierungsparteien beschlossenen
Variante wird der Zweck der Parallelrechnung – im
Sinne des Vertrauensschutzes einen langsamen
Übergang in das Pensionskonto zu gewährleisten –
ad absurdum geführt. Einerseits gilt die Parallelrech-
nung nur für unter 50-Jährige, dadurch entsteht ein
Bruch zwischen den 49-Jährigen und den 50-Jähri-
gen. Andererseits erfolgt die Parallelrechnung auf Ba-
sis der Pensionsreform 2003. Die drastischen Kürzun-
gen durch die Pensionsreform 2003 bei Inan-
spruchnahme der Korridorpension bewirken, dass die
Einbeziehung des Pensionskontos die Verluste der
Pensionsreform 2003 abmildert. Die über 50-Jähri-
gen, also die pensionsnäheren Jahrgänge, müssen
vielfach deutlich höhere Verluste in Kauf nehmen als
die unter 50-Jährigen. 
In den politischen Verhandlungen war dementspre-
chend zwischen der Regierung und den Arbeitneh-
mervertretungen umstritten, welches Recht als „Alt-
recht“ für die Parallel-Rechnung heranzuziehen ist.
ÖGB und AK forderten als Basis die Rechtslage vor
der „Pensionsreform 2003“.

Es werden zwei Pensionen berechnet
Eine Pension wird nach dem Pensionskontorecht
(APG-Pension) berechnet – so als ob es schon immer
gegolten hätte. Eine zweite Pension (Altpension) wird
nach dem ASVG, dem Pensionsrecht der über 50-
Jährigen, berechnet. Die dann zuerkannte Gesamt-

pension stellt eine Mischung aus diesen beiden Be-
trägen dar.

Beispiel:
Beschäftigungsbeginn mit 1.1.1975, Pensionsantritt
mit 1.1. 2015, insgesamt liegen 40 Versicherungsjah-
re (= Beitragsjahre) vor.
Bis 1.1.2005 wurden 30 Versicherungsjahre erworben.
Ab 1.1.2005 wurden 10 Versicherungsjahre erworben.

1. Ermittlung der Altpension
Es wird am 1.1. 2015 eine ASVG-Pension (Pensions-
reform 2003) berechnet. Um die Pensionshöhe gemäß
der Pensionsreform 2003 feststellen zu können, muss
immer auch eine Vergleichspension gemäß der
Rechtslage zu 31.12. 2003 ermittelt werden. Weil: Der
Verlustdeckel 5% bis 10% bezieht sich auf die Pensi-
on gemäß der Rechtslage zum 31.12. 2003. 

Schritt 1: Am 1.1. 2015 ist die Pensionshöhe gemäß
der Pensionsreform 2003 zu ermitteln. Es
sind alle Versicherungszeiten bis 2015 zu
berücksichtigen.
Annahme: € 1.720,–

Schritt 2: Weiters ist am 1.1. 2015 eine Pensionshöhe
nach der Rechtslage 31.12. 2003 zu ermit-
teln. 
Annahme: € 2.005,–

Schritt 3: Drittens ist eine Vergleichspension zu be-
rechnen; der Verlustdeckel im Jahr 2015 be-
trägt 7,75%. Das heißt, als Pension ge-
bühren mindestens 92,25% der Pension
gemäß der Rechtslage zum 31.12. 2003. 
€ 2.005,– x 92,25% ergibt eine Pensions-
höhe von rund € 1.850,– als Vergleichspen-
sion.

Schritt 4: Da die Vergleichspension mit € 1.850,–
höher ist als die gemäß der Pensionsreform
2003 gebührende Pension mit € 1.720,–,
beträgt die „Altpension“ € 1.850,–. (Handelt
es sich um eine Korridorpension, sind in ei-
nem 5. Schritt noch die zusätzlichen unge-
deckelten Korridorabschläge abzuziehen.) 

2. Ermittlung der Pensionskontopension
Es werden rückwirkend alle Beitragsgrundlagen seit
1975 festgestellt und jährlich 1,78% gutgeschrieben.
Die Gutschriften werden mit der Lohnentwicklung auf-
gewertet. Angenommene Pensionshöhe € 1.700,–.

3. Ermittlung der Gesamtpension
30 von 40 Versicherungsjahren oder 3/4 wurden im
Altrecht erworben, 1/4 im Pensionskontorecht; des-
halb gebühren 3/4 der Altpension und 1/4 der Neu-
pension:

Anteil „Altpension“: 75% von 1.850,– = € 1.387,50
Anteil Kontopension: 25% von 1.700,– = € 425,–

Die Gesamtpension beträgt damit € 1.812,50.



Dieses AK-Aktuell bietet einen Überblick über die
Pensionsreform 2004. 

Für detailliertere Information bestellen Sie kostenlos die 
AK-Rechtsinfo-Broschüre „Pensionsreform 2004“. 

Broschürennummer 442

Telefon: 01/50165-401

Fax: 01/50165-3065

E-Mail: bestellservice@akwien.at
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VERANSTALTUNGSHINWEIS
Die Pensionsreform und ihre Auswirkungen 

Aktuelle Informationen zur Pensionsharmonisierung

Seminarinhalt:

Die Einschnitte in bestehende und zukünftige Pensionsansprüche sind enorm.
In diesem Seminar erhalten die TeilnehmerInnen detaillierte Informationen zur Pen-
sionsharmonisierung.

Seminarziele:

■ Wissen über Änderungen der Pensionsansprüche und die Auswirkungen für Arbeit-
nehmerInnen

■ Berechnungen von Pensionshöhen durchführen können – Übung mit Praxis-
beispielen

ReferentInnen:

Bernhard Achitz, Dinah Djalinous-Glatz, ÖGB

Wolfgang Panhölzl, AK Wien

Termin/Ort:

21. Juni 2005, 9.00 bis 16.00 Uhr

ÖGB-Seminarzentrum Strudlhof, Wien

Anmeldung:

■ E-Mail: bildung@oegb.at

■ Internet: www.voegb.at/Seminare (Schlagwort: Tagesseminare)

■ Fax: 01/53444-582

■ VÖGB, Hohenstaufengasse 10-12, 1010 Wien


